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Verordnung

zur Durchführung von Modellprojcktcn
nach § 2 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes

zum Betreuungsrecht (Modellprojekteverordnung)

Vom 4. Oktober 2023

Aut'gruncl des § 2 Satz 2 des Niedersnchsisclien Ausfüh-
rungsgesetzes zum lietreumigsrecht vom 17. Dezember "1991

(Nds. GVB1. S. 3üG), .'.ulclzt gcändorl durch Artikel l dos Gc-

setzes vom 22. Seplumber 2022 (Nds. GVB1. S. 593), wird

verurcliLöt:

§1

Modellbehörden

Die Stack Göttingcn, auch für das Gebiet des Landkreises
Göttingon, und der Landkreis Helmsledt führen vom 'l. Ok-

lober 2023 bis 3'1. Ddzember 2027 Modellprojekte im Sinne
des § 2 cies Niedersächsischen Ausführungsgusetzes zum
Belreuuugsrechl als Motlellbtihörden durch.

§2

Finanzierung

(l) Das für das Bulreuungswesen zuständige Ministerium
(Fachministerium) beteiligt sich nach Maßgabe der Absätze 2
bis 6 an den l'ür diu Durchl'ührung der Modellprojekle enl-
stehonden Kosten mit höchstens 200 000 Ruro im Kalender-

Jahr.

(2) Den Modellbehöiclen wird auf Antrag Rir jede Person,
bei der im gerichtlichen Verfahren eine erweiterte Unter-

stülzung durchgeführt wird, als Zuwendung eine Fallpau-
schale gewährt. ''Di0 Fallpauschale beträgt 508,50 Euro,

wenn die orweiterte Unterstützung bis zu drei Monate dau-

ert, und 924,00 Euro, wenn die erweiterte Unterstützung
länger als drei Monate dauerL :!Dio Fallpauschalo wird für
das Kalenderjahr gewshrt, in dem die erweiterte Unterstüt-
zung beginnl. Eine (Tweilerlü Unlerslülzuiig beginnt mit der
Information des Gerichts nach § 11 Abs. 3 Satz 3 des Betreu-

ungsorganisation.ägesetzes (BtOG) und endet mit der Mittei-
lung des Ergebnisses gegenüber dem Gericht nach § 11 Abs. 3
Satz 5 BtOG.

(3) Dor Antrag au.' Gewährung der Fallpausclialon für oin
Kalenclerjahr ist bis '/.um 30. Juni des Folgejahres beim Ober-
landesgerichl Oldenluu'g (Oldenbnrg) zu stellen. In dem An-
trag ist anzugeben,

l. bei wie vielen Personen in dem Jahr, für das die Fallpau-

schale beantragt '.vird, mit der orwoitorton Untorstützung

begonnen wurde,

2. bei wie vielen von den Personen nach Nummer l die er-
weiterte Unterst.itzung bis zu drei Monate gedauert hat

und

3. bei wie vielen von den Personen nach Nummer l die er-

weiterle Untersti'itzung länger als drei Monate gedauert

hat oder am 30. )uiii des Folgejahies noch nicht abge-

schlössen ist.

(4) 'Auf Antrag erhalten die Moclellbehörclen einen Vor-
schuss auf die Fallpauschalen. -"Dw Höhe des Vorschusses

richtet sich nach der Zahl der Botreuungsfällß im Vorvor-
Jahr. Für 3 Prozent der Betreuungsfalle des Vorvorjahros
wird ein Vorschuss in Höhe von 508,50 Euro und für 4 Pro-

zent der Betreuungsfälle des Vorvorjahres ein Vorschuss in

Höhe von 924,00 Euro gewährt. ''Der Antrag ist bis zum

31. März des Jahros, für das der Vorschuss bBanlmgl wird,

bei dem Oberlandesgericht Olclenburg (Olclenbnrg) zu stellen.
5In dem Antrag ist dio Zahl der Botrouungsfällo im Vorvor-
Jahr anzugeben. "Bruchteile einer Zahl werden nufgeruntlet.

(5) Der Antrag auf Gewährung eines Vorschusses für das
letzte Quartal 2023 ist abweichend von Absatz 4 Satz 4 bis
zum "15. November 2023 zu stellen. Als Vorschuss werden

für das letzte Quartal 2023 508,50 Büro für 0,75 Prozent der
Botrcuungsfallo dos Jahios 2021 und 924,00 Euro für l Pro-

zent der Betreuungsfälle des Jahres 2021 gewährt. 'Absatz 4
Salz 6 gilt enlsprechend.

(6) 'Reichen die nach Absatz l l'ür ein Kaleuderjahr zur
Verfügung stehenden Mittel nicht aus, um die Fallpauscha-
len in voller Höhe zu gewähren, so darf jede Modellbehörde
den Voischuss behalten, soweit die zu gcwährondcn Fall-

pauschalen dem gewährten Vorschuss entsprechen oder

diesen übersteigen. Haben die Modellbehürden eiiiüii An-

Spruch auf Gewährung von Fallpauschaleu, der cion jeweils
gewährten Vorschuss übersteigt (Restanspruch), so erhält
jede Modollbchördo von den vcrblcibondcn Mitteln (Rcst-
mittel) einen Anteil, der sich aus folgender Rechnung ergibt:
Die Reslmittel werden durch die Summe der Reslansprüche
der Modellbehörden geteilt und dieser Betrag wird mit dem
jeweiligen Restaiispruch der Modellbehörde multipliziert,

(7) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach den Absät-
zeu 2 bis 6 führt das Oberlaudesgerichl Oldenburg (Olden-
bürg) die Bezeichnung „I.andesbelreuungsstelle".

§3
Evaluation, Dokumentations- und Berichtspt'lichl

(l) Das Fachministerium evaluiert bis zum 31. Dezember
2027, wie sich die Durchführung der erweiterten UutBrslül-
zung auf die Zahl der rechtlichen Betreuungen und die (IH-

für entstehenden Kosten auswirkt.

(2) 'Dio Modcllbchördon dokumcnticron die Dnrchfiilirnng
der Modellprojekte. Sie berichten dem Fachministerium
jährlich und auf Anforderung über die Durchführung der
Modellprojekte.

§4

Inkrafltreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom l. Oktober 2023
in Kraft.

Hannover, den 4. Oktober 2023

Niedersächsisches Justizministerium

W a h l man n

Minisleriu
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